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Tas Rotc Krrn,;,

koinbattanten Waffezu bestehe» hätlen, Irre
ich nicht, neigt der Nationalem eher zu der

crstcrn Ansicht, tvährend man im Ständerat
echer für letzteres zu haben wäre, Thue die

Herren, die der letztern Ansicht huldigen, sie

werden ihre Gründe anch haben, etwa nahe

treten M wollen, halte ich dew erstere für
weitaus das richtigere,

Für den zukünftige» Militärarzt ist es

meines Erachtens nur von Porteil, wenn er von

der Picke ans bei seiner Truppe dient. Tie
Kenntnis des Sanitätsmaterials, die möglichst

genane Kenntnis der Transportarten, des

Transportmaterials, alles Sachen, die ihm

in der Tfftziersaspirantenschule allein kennen

zu lernen nicht zugemutet werden können,

nützen ihm als Truppenarzt wahrscheinlich

mehr, als alle ihm in einer Fnfantericrckruten-
schule schneidig angcdrillten Gewehrgriffe,

Nun noch einige Wünsche auf den Weih-
nachtotisch derer in Bern. Sollte es nicht

möglich sein, das; für die Sanitätsmannschaft
ein leichteres Seitengewehr beschafft werden

könnte?

Vor einigen Jahren wurden in einer Re-

krntenschule in Basel Persuche mit den: alten

Jnsanterieseitengcwehr gemacht, die Mannschaft
äusserte sich damals, ohne Ausnahme, für die

Neuerung, seither wurde wohl die Genietrnppe,
nicht aber die Samtät mir diesem Seitengewehr
ausgerüstet. Für uns würde dasselbe <mit

Säge) vollständig genügen und mühten wir
dann in unsern Kursen nicht mehr den oft
abfallenden Gurthacken nachweinen. Tie Be-

lastung derselben durch das schwere Faschinen

messer, Untcrossizierstasche, Brotsack w, ist zu
gros;, so das; der Gurt, bei einem Perluft der

Hacken, ant den Hüften ausliegen muss, nicht

gerade hübsch aber anch nicht bequem.

Endlich mochte ich fragen, ob es unter der

neuen Organisation nicht angezeigt wäre, den

Sold deS Sanitätcckorporals nur wenigstens
10 Rp. pro Tag zu erhöhen?

Ter zum Unteroffizier vorgeschlagene Wärter
absolviert eine Kaderschule von Tagen,
bezieht als Wärter einen Sold von Fr, I, -
pro Tag. Zum Korporal befördert, steigt

nicht etwa sein Sold mit, sondern bleibt er

auch im neuen Grade, bei erhöhten Anfor-
dernngen bei seinem Franken.

Bei allen Waffengattungen ist zwischen

Soldat und Unteroffizier in der Besoldung
eine Tiffercnz mit Ausnahme des gezeigten

Falles bei der Sanität. H

Möge man mir verzeihen, wenn ich mir
gestattet habe, einige Gedanken frei zu äuszern,

als Entschuldigung möge man gelten lassen,

das; mir daS Wohl und die Zukunft unseres

Schweizerlandes und seiner Truppe am

Herzen liegt, I, F., Korp.

M In dickem Punkt ist der ckinsrnder auf dem Hvlzivcg,
Dcr signalisierte tledelstand kommt nicht von einer ,;u

geringen Besoldung des SnniMskorporals der —
kein nnderittener Korporal der Armee erhält mehr als
ssr, t Sold — sondern davon, dag der Wärterivld
verhnltnismäsng ,;n hoch ist. Der Saiütätskorpvral
kann nicht gröberen Sold verlangen als alle übrigen
nnberittenen Unteroffiziere des gleichen Mrades,

8ol6 kür à Mciiinlctiakt 6er Zanitätztiülkzkolomien.

Aus Antrag der Transpvrtkommission hat
die Tirektion des Roten Kreuzes beschlossen,

folgenden Zusatz in die Subvcntionsbestim-

mungen aufzunehmen t

Sold o der Reisee n tschüdig n n g a n-

läßlich d e r U e b u n g e n vo n S a nität s -

hüls s k olo n n e n.

Für jede Uebung einer Sanitütshülfskolonne,
insofern dazu von der Kolonnenleitung ord-

nungsgcmäß aufgeboten wurde, erhält der

betreffende Zweigverein vom Roten Kreuz für
jeden dabei wirklich anwesenden Mann —
den Kolonnenkommandanten ausgenommen —
einen Zuschuß aus der Zcntralkasse.



> ;W ?as Rote .iîveuz.

Dieser Zuschuß beträgt für Uebungen bis

zu halbtägiger Dauer Fr. l. für ganztägige

Uebungen Fr. 2. Mchr als Fr. IV pro Kops

und pro Jahr wird nicht ausbezahlt.
Den Zmeigvereinen bleibt es nnbenommen.

entsprechend den örtlichen Verhältnissen von
sich ane' Sold oder Reiseentschädignng schon

nnchrend des Jahres an die Kolonnenmann-

schast auszuzahlen.
Der Z,nschuß für jede Kolonne wird von

der Transportkommission im Dezember jede«?

Jahres aufgerechnet niid ausbezahlt. Die Be-

rcchnung erfolgt auf Grund von UebnngS-
rapporte«. die innert zivei Tagen nach jeder

Uebung auf besonderem vom Kolonnenkom-

Mandanten oder in seiner Perchindcrnng vom

Präsidenten der Kolonnenleitnng unterzeuch-

ncten Fvriiiiilar durch den Kommandant

Stellvertreter au den Präsidenten der Trans
portkommission einzusenden sind. Die Rapport-
formnlare sind von der Transportkommission

zu beheben.

Uebungen, über die nicht, oder verspätet,

oder unrichtig rapportiert wird, geben jedes

Zuschusses verlustig.

Da die Mittel für diese Zuschüsse im Budget

pro kk»07 noch nicht bereit gestellt sind,

kann die Auszahlung erst sür die Uebungen
des Jahres erfolgen.

leàlkurz tür îcknàerísà 5anität8tiülkzkoloiiiieli in kcilel.

Die Transporkkomiiiission des schiveizerischen

Roten Kreuzes bat beschlossen, im Jahre kW?
einen Zentr alk u r s ^ abzuhalten. Ale-

Kurskommandant wurde der Chef des Spital-
diensteS. Dberst E. Bohnp in Basel bezeichnet.

Der Kurs findet auf Kosten dee Zentral-
Vereins vom Roten Kreuz in der Zeit vom
b. — lv. November 7W7 in der Kaserne Basel

statt. Es können sich daran beteiligen solche

schweizerische Mitglieder von Rot Kreuz-.
Samariter- und Militärsanitntsvercinen. die!

us weder dem Anözng noch der Landwehr
der schweizerischen Armee angehören!

d> sich über genügende Ausbildung auS-

weisen. Als solche gelten! durchgemachte

Rekrntenschule der Sanitätstrnppe. mit

Erfolg bestandener SamariterknrS. regel-

mäßige Teilnahme an den Uebungen
eines Samariter- oder andern ähnlichen

Vereins sMilitärsanitätSverein .'c.s wäh-
rend eines Jahres!

es einen guten Leumund besitzen;

clj sich verpflichten!
1. wenigstens zwei Jahre lang an den

Uebungen der Kolonne regelmäßig

teilzunehmen;

2. wenigstens zwei Jahre lang einem

Samariter- w. Verein anzugehören
und dessen Uebungen mitzumachen!

2>. einem Aufgebot Folge zu leisten.

Die Kursteilnehmer rücken am 2>. November,

nachmittags -> Uhr. in der Kaserne Basel ein

und werden am I«). November so rechtzeitig

entlassen, daß sie mit den Früh,zögen heim-

reisen können.

Der Unterricht bezweckt, die Teilnehmer
in den Dienst der Sanitätshülfskvlonnen ein-

zuführen und sie. wenn möglich, soweit zu

bringen, daß sie den Dienst als Gruppenführer
einer Kolonne versehen können. Wenn die Anmel-

düngen ans der wekjchen Schweiz die Bildung
einer französischen Abteilung von wenigstens
2ö Mann erlauben, wird der Unterricht in

zwei Sprachen erteilt. Er umfaßt folgende

Fächer!
1. Sanitätsdienst mit besonderer Berück-

sichtignng dcS Etappen- und Territorial-
sanitätSdiensteS und der freiwilligen Hülfe;
Aufgaben und Dienst der Sanitätshülfs-
kolonnen!

2. Lehre von den Wunden und Verband-

lehre!
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